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HÄCKSELDIENST 
Das zu häckselnde Gut (Schnittgut, Strauch- und Baum-
schnitt) ist jeweils spätestens ab 08.00 Uhr bereitzustellen. 
Das Material muss nicht an die ordentlichen Sammelstellen 
getragen werden, wenn es von der Strasse her gut sichtbar 
deponiert wird (im Zweifelsfall bitte den Standort vorge-
hend dem Wegmeister melden). 
Das Häckselgut ist im eigenen Garten/Kompost zu verwen-
den und wird nicht abgeführt. Wo das Gehäckselte nicht di-
rekt durch den Häcksler abgelagert werden kann, sind ge-
eignete Behälter bereitzustellen.  
Außerhalb der Daten kann der Häckseldienst bei Herrn Urs 
Scheurer, Käsereigasse 11, 3282 Bargen, Tel. 032 392 19 
77, auch die Woche hindurch für das Schreddern größerer 
Mengen privat (auf eigene Kosten) bestellt werden. 

Freitag 16.  März  

Freitag 30.  März 

  

Freitag 21.  September 

Freitag 12. Oktober  

Freitag 09.  November 

Freitag 27. April 

GRÜNABFUHR   
Die Grünabfuhr wird 2012 wiederum durch die Kompostier-
gemeinschaft Kocher/Tiefenbach, Studen, durchgeführt.  
Dabei ist es von außerordentlicher Bedeutung, dass nur 
kompostierbares Material, in keinem Falle aber Speisereste, 
faulendes Grünmaterial oder sonstiger Kehricht abgegeben 
wird (siehe Richtlinien auf der Rückseite dieses Blattes).  
Sollte der Inhalt eines bereitgestellten Behälters diesen An-
forderungen nicht entsprechen, wird er nicht abgeführt. 
Grundsätzlich ersuchen wir jedoch, möglichst alle an-
fallenden Grünabfälle im eigenen Garten zu verwer-
ten (kompostieren).  
Das Material ist erst an den Abfuhrtagen bereitzustellen. 
Das Grüngut wird nur noch abgeführt, wenn es in handels-
üblichen Grüncontainern von 120, 240 oder 800 Liter 
Inhalt oder Bündel (max. 1 m Länge und 40 cm 
Durchmesser) an den ordentlichen Kehrichtsammelplätzen 
bereitgestellt wird. Die Container und Astbündel sind an 
den ordentlichen Kehrichtsammelstellen der Gemeinde be-
reitzustellen. 
Nicht abgeführt wird Grüngut oder Äste, wenn sie offen, 
in Säcken, offenen Behältern, oder nicht an den ordentli-
chen Sammelstellen bereit gestellt werden. 

Mittwoch 04. April 
Mittwoch 25. April 

Mittwoch 16. Mai 
Mittwoch 06. Juni 
Mittwoch 27. Juni 
Mittwoch 18. Juli 
Mittwoch 08. August 
Mittwoch 29. August 

Mittwoch 19. September 
Mittwoch 10. Oktober 

Mittwoch 24. Oktober 

Mittwoch 07. November 
Mittwoch 21. November 

ALTPAPIER– UND KARTONSAMMLUNGEN 
 

Die Primarschule Kappelen führt an den nebenstehenden 
Daten Papiersammlungen durch.  
Das Altpapier ist in tragbaren Bündeln gut sichtbar bereitzu-
stellen. 

Mittwoch 28. März 

Mittwoch 20. Juni 

Mittwoch 14. November 

ALTEISEN– UND VELOSAMMLUNG 
 
Beim Gemeindewerkhof Kappelen 
jeweils von 09.—12.00 Uhr 
Die Sammlung der Gemeinde ist nur für kleinere Mengen 
Alteisen aus Haushaltungen bestimmt.  
 
Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe haben ihr Alteisen direkt beim Altstoffhändler zu entsorgen! 
 

Samstag 17.  März 

Samstag 08. Dezember 

Bitte aufbewahren! Im Internet unter www.kappelen.ch abrufbar! 
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Müve-Kehrichtsäcke und –
vignetten 
Der Kehricht muss in den offiziellen 
Müve-Säcken oder mit entsprechen-
der Anzahl Vignetten bereitgestellt 
werden. Säcke und Vignetten sind im 
Treffpunkt-Laden der Familie Jöhr in 
Kappelen sowie in der Käserei 
Werdthof erhältlich. 
Wie viele Vignetten beim Sperr-
gut aufkleben? 
Sperrgut kann mit der ordentlichen 
Kehrichtabfuhr bereitgestellt werden. 
Die nebenstehende Aufstellung zeigt 
Ihnen, wie viele Vignetten Sie aufkle-
ben müssen. 
 
 
Separatsammelstellen 
Nebst Häckseldienst und den Separatsammlungen für Grünabfuhr, 
Altpapier und Alteisen (Daten siehe Kehrichtkalender) stehen Ihnen 
unsere Separatsammelstellen in Kappelen und im Werdthof zur 
Verfügung. Die Sammelstellen können zu folgenden Zeiten benutzt 
werden: 
Montag—Freitag  08.00 bis 19.00 Uhr  
Samstag     08.00 bis 17.00 Uhr  

 

Zur Entsorgung ihres Kehrichts bietet Ihnen die Gemeinde folgende Angebote: 
 
Jeden Donnerstag: Ordentliche Kehrichtabfuhr  
• für Haushaltsabfälle und Sperrgut 
• Müve-Kehrichtsäcke und Sperrgut bis 09.00 Uhr bereitstellen 
• Abfall nicht schon am Vorabend hinstellen, die Säcke werden von Tie-

ren aufgerissen 
• Benützen Sie die ordentlichen Sammelstellen (im Quartier oder auf 

der Gemeindeverwaltung erfragen). 
 

Kartonschachteln, 50 x 50 x 50 cm (125 l Volu-
men), verschnürt 

1 Vignette 

Kartonschachteln, 100 x 50 x 50 cm (250 l Volu-
men), verschnürt 

2 Vignetten 

Bis zu 2 Stühle 1 Vignette 

Nachttisch 1 Vignette 

Ski, pro Paar 1 Vignette 

Wandschrank, pro Türabteil 1 Vignette 

Einerfauteuil 2 Vignetten 

Sofa, pro Sitzplatz 2 Vignetten 

Bettumrandung 2 Vignetten 

Einzelmatraze/Doppelmatraze 2 / 3 Vignetten 

Teppiche gerollt, Rollenbreite max. 1.50 m 2 Vignetten 

Lättlicouch: Einzel/Doppel 2 / 3 Vignetten 

Altglas 
Weiss/Braun 

Altglas 
Grün 

Weiss-
blech 

 

Alu 
Nespresso-

kapseln 
Altöl 

Motoren-
öl 

Alt-
kleider 

in Säcken 

Sammelstelle  
Schulhaus Werdthof 

Altglascontainer 

Sammelstelle  
Werkhof Kappelen  
an der Dorfstrasse 

Bitte aufbewahren! 

Im Internet unter www.kappelen.ch  
abrufbar! 

Haus-
halts-

batterien 

Altöl 
Fritösen- 
Speiseöl 
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Grünabfuhr: Bitte beachten Sie, wie und welches  
Material Sie bereitstellen! 

Um eine speditive und kostengünstige Grünabfuhr anbieten zu können, ist die Kompos-
tiergemeinschaft Kocher/Tiefenbach darauf angewiesen, dass folgende Regeln eingehal-
ten werden: 
Zur Grünabfuhr und Kompostierung zugelassen sind: 
• Äste bis 15 cm Durchmesser, Stauden, Heckenschnitt (Bündel max. 1m lang, 50 cm 

Durchmesser) 
• Rasenschnitt, Gras, Laub 
• Unkraut, ohne Blacken, Winden, Disteln 
• pflanzliche Gartenabfälle, Rüstabfalle von Gemüse, Obst und Nüssen, Eierschalen 
• Kaffeesatz, Teesatz inkl. Filter 
• Schnittblumen und Topfpflanzen (ohne Plastikcontainer) 
• Sauberes Sägemehl, Hobelspäne (keine Spanplatten etc., ohne Farbe, Lacke und 
 Imprägnierungsmittel) 
• Haustiermist, (ohne Hundekot und Katzenstreu) 
Das Grüngut wird nur noch abgeführt, wenn es in handelsüblichen Grüncontainern von 
120, 240 oder 800 Liter Inhalt oder Bündel (max. 1 m Länge und 40 cm Durchmesser) 
bereitgestellt wird. Die Container und Astbündel sind an den ordentlichen Kehrichtsam-
melstellen der Gemeinde bereitzustellen. 
Nicht mehr abgeführt wird Grüngut oder Aeste, wenn sie offen, in Säcken, offenen Be-
hältern, oder nicht an den ordentlichen Sammelstellen bereit gestellt werden. 
Bei allfälligen Fragen oder Schwierigkeiten bei der Grünabfuhr können Sie sich direkt an 
die Kompostiergemeinschaft Kocher-Tiefenbach, Längackerweg 1,2557 Studen,  
032 - 373 13 19 oder 032 - 373 34 08 wenden. 

Es muss nicht alles in die Kehrichtabfuhr… 
 
In die Separatsammlungen der Gemeinde (s. Kehrichtentsorgung Kappelen): 
Altpapier, Altmetall, Altvelos, Weissblech, Alu, Batterien, Grünabfälle, Altkleider und 
Altglas  
 
Bei den Verkaufsgeschäften zurückgeben (Rücknahmepflicht): 
PET-Flaschen, Elektro– und Elektronikgeräte, Kühl– und Gefriergeräte, Leuchtstoffröh-
ren, Farben, Lösungsmittel, Medikamente, Batterien, Reifen. 
 
Spezielle Entsorgungshinweise: 
Bauschutt/Baukeramik Kleinmengen: Sammelstelle Müve Brügg 
     Grossmengen: Deponien Creabeton Lyss / Petinesca Studen 
Behandeltes Altholz Kleinmengen: Kehrichtabfuhr (nicht selber verbrennen!) 
     Grossmengen: Biorec AG, Alte Lyssstrasse 27, Aarberg 
Tierkörper   Tierkadaversammelstelle Lyss, Industriering (bei ARA) 
Gifte/Chemikalien  Sonderabfallverwertungs AG, SOVAG in Brügg 

Bitte aufbewahren! 

Im Internet unter www.kappelen.ch  
abrufbar! 


